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1. Bloße Manipulationen:

 externe Eingriffe in die mentale Sphäre/ins Gehirn anderer.

 interne Eingriffe (Selbstmanipulationen)

2. Neuroenhancements (Fremd- oder Selbstenhancements):

 typologische Unterscheidungen mit Blick auf die mentalen 

Ziele des Eingriffs: Enhancements (1.) kognitiver Fähigkeiten, 

(2.) emotionaler und (3.) motivationaler Zustände

 Unterscheidungen mit Blick auf die Mittel des Intervenierens: 

(1.) pharmakologisch, (2.) genetisch, (3.) elektromagnetisch, 

(4.) chirurgisch, (5.) per Optogenetics.

Formen des Intervenierens ins Bewusstsein (Gehirn):
einige grundsätzliche Unterscheidungen
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Manager M steht in harten, feindseligen Verhandlungen mit 

seinem Konkurrenten K über eine Firmenübernahme. Während 

einer Pause weist M seine Sekretärin an, die Luft im Konferenz-

raum intensiv mit dem (geruchlosen) Neuropeptid Oxytocin zu 

versetzen. Diese Substanz verändert den K nach der Pause 

erheblich: Er findet M plötzlich sympathisch, vertraut ihm 

gänzlich und unterschreibt schließlich den Vertrag. 

Ein Beispiel



Nach geltendem Recht wäre M straflos. Er hat weder eine Kör-

perverletzung noch eine Nötigung oder einen Betrug begangen. 

Andere Straftatbestände kommen nicht in Betracht.

Aber hat er vielleicht die Würde seines Gegenübers angetastet?

Nicht (nur) Science fiction…



aus: Nadel/Sinnott-
Armstrong (eds.):

Memory and Law, 
Oxford University Press 2012

Neuroimaging bei 
der Beweisaufnahme 

im Strafverfahren

ANS = autonomic nervous system

CIT = concealed information test

Ein anderes Beispiel:
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Ein Beispiel

Sollte man so etwas (bei Rabeneltern) auch erzwingen dürfen?



Oder in solchen Fällen?



Drei grundsätzliche Aufgaben:

1. Schutz von Menschen mit implantierten Neuroprothesen (z.B. 

brain-computer interfaces) vor externen Eingriffen Dritter.

2. Schutz Dritter vor unfreiwilligen Manipulationen und Enhan-

cements durch Eingriffe von außen.

3. Erzwingung bestimmter Grenzen der individuellen Selbst-

verfügung (Selbstmanipulation):

- zum Schutz von Personen vor sich selbst

- zum Schutz der Gesellschaft

Aufgaben des Rechts
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Schutz von BCIs als Schutz 
der Autonomie (der Würde?)

Wenn der Computerteil eines Brain-Computer-Interface mit dem

Internet verbunden ist, kann er gehackt werden:



Recht auf mentale Selbstbestimmung

Wir schützen mit dem Strafrecht seit über 150 Jahren den Haus-

frieden. Wäre es angesichts der atemberaubenden Entwicklung 

moderner Neurotechnologien nicht an der Zeit, auch und erst 

recht den Bewusstseinsfrieden zu schützen?

Ich meine, ja. Das Rechtsgut, um das es dabei geht, möchte ich 

„mentale Selbstbestimmung“ nennen.

Ich meine auch, dass dies ein Schutzgut im Rang eines Grund-

rechts ist – sogar eines, das zum Umkreis der Menschenwürde 

gehört. (Wiewohl es unsere Verfassungsrechtler, wenn ich recht 

sehe, dort noch nicht ausfindig gemacht haben.) 

Irgendwann sollte es Eingang in die wesentlichen Menschen-

rechtskataloge des internationalen Rechts finden



„Eine Norm ‚Der Glaube ist frei‘, ist […] sinnlos, weil ihr Inhalt 

selbstverständlich ist, da den Glauben im Sinne von Gewissen 

und Überzeugung ohnehin niemand beschränken kann, diese 

Norm darum ohne juristischen Gehalt und somit eine leere 

Phrase wäre.“    zit nach H. Faber, Die innere Geistesfreiheitfreiheit und suggestive Beeinflussung (1977)

Analoge Spuren finden sich im amerikanischen Verfassungs-

recht: US Supreme Court, Jones v. Opelika, 316 U.S. 584 (1942):

“Freedom to think is absolute of its own nature; the most tyran-

nical government is powerless to control the inward workings 

of the mind.”

Aber das eben stimmt nicht mehr.

Notwendig?



Struktur eines Rechts auf 
mentale Selbstbestimmung

Ein solches Recht umfasst

1. Ein (negatives) Abwehrrecht gegen jede 

 von keiner Einwilligung gedeckte, 

 hinreichend gewichtige und 

 direkt auf das Gehirn einwirkende Intervention in die 

mentale Sphäre einer anderen Person. 

2. Ein (positives) Gestaltungsrecht im Hinblick auf die auto-

nome Verfügung über die eigenen Bewusstseinszustände –

grundsätzlich (aber nicht vollständig!) frei von staatlicher 

Kontrolle und Regulierung.

Zu all dem gäbe es nun viel zu sagen – aber das wäre Gegenstand 

eines eigenen Vortrags.



Vielen Dank!


